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Suggestion for amendment of Article : 10 §6

By Mr : Joachim Wuermeling and Peter Altmaier

Status : - Alternates

(6) Die Union macht von ihren Zuständigkeiten im Rahmen der in Teil II eingeräumten

Einzelermächtigungen Gebrauch, um die in Teil II der Verfassung festgelegten Politiken gemäß

den dort für die einzelnen Bereiche vorgesehenen speziellen Bestimmungen durchzuführen.

Explanation (if any) :


